
Heilerziehungspfleger/in 

Arbeitsfelder der Heilerziehungspflege 
 

1.+2. Semester:  Medizinische Rehabilitation 
3. Semester:  Soziale oder schulisch/berufliche Re-

habilitation 
4. Semester:  Soziale oder schulisch/berufliche Re-

habilitation 
5.+ 6.Semester:  freie Wahl eines der 3 Arbeitsfelder  
 

Abschluss als staatlich anerkannter  
Heilerziehungspfleger 

 

 
Aufbaulehrgang zum Heilpädagogen 

Aufnahmevoraussetzung 
In den Aufbaulehrgang Heilpädagogik (FS) kann aufge-
nommen werden, wer 

• eine staatliche Anerkennung als Erzieher/in oder als 
Heilerziehungspfleger/in erhalten hat 

und 

• eine mindestens einjährige einschlägige hauptberuf-
liche Tätigkeit in der erworbenen Qualifikation nach-
weist. 

 
Gliederung der Ausbildung 
Die Ausbildung erfolgt am OSZ Elbe-Elster in Teilzeit. 
Sie umfasst 5 Semester berufsbegleitend an zwei Tagen 
in der Woche. 
 
 

 
Abschluss als staatlich anerkannter  

Heilpädagoge 
 

 
 
 

Ansprechpartner 

Abteilungsleiterin: 

Frau Koppen 

Schulsachbearbeiterin: 

Frau Mudrack 

Bildungsgangkoordinatoren 
 
 
Oberstufenzentrum Elbe-Elster  
Abteilung 1 Sozialwesen 
Friedrich-Engels-Str. 31 
03238 Finsterwalde 
Telefon: 03531 704959 
Fax: 03531 709444 
E-Mail: abteilung1@oszee.de 

 

Abteilung 

Sozialwesen 
 

Standort: Finsterwalde 
 

Digitaler Informationstag 

am 09.Februar 2022 

ab 17:00- 

Bitte anmelden abteilung1@oszee.de 

Bewerbungsende 18.02.2022  

 

 
 



Sozialassistent 

Der Bildungsgang der Berufsfachschule Soziales führt 
zu einem staatlichen Berufsschulabschluss nach Lan-
desrecht als Sozialassistenten/in. Er vermittelt die er-
forderlichen theoretischen Kenntnisse und praktischen 
Fertigkeiten und erweitert die allgemeine Bildung. 
 
Aufnahmevoraussetzung: 
 
Mindestens erweiterte Berufsbildungsreife und ge-
sundheitliche Eignung. Die Aufnahme erfolgt auf Probe 
(Dauer ein Schulhalbjahr). Übersteigt die Zahl der An-
meldungen die Aufnahmekapazität, so erfolgt ein Auf-
nahmeverfahren nach Leistungsdurchschnitt. 
 
Gliederung der Ausbildung:  
 
Die Ausbildung dauert 2 Schuljahre und wird mit einer 
Prüfung abgeschlossen. Sie gliedert sich in einen theo-
retischen und einen fachpraktischen Teil. Dieser um-
fasst ca. 28 Wochen und ist grundsätzlich in berufsbe-
zogenen Einrichtungen mit sozialpädagogischen und 
heilerziehungspflegerischen Tätigkeitsfeldern zu absol-
vieren. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Abschluss als staatlich anerkannte/r 
Sozialassistent/in 

Sozialwesen 

Die zweijährige Fachoberschule erweitert die allge-
meine Bildung und schließt mit der Fachhochschul-
reife ab. 
 
Die Fachhochschulreife berechtigt deutschlandweit 
zum Besuch einer Fachschule oder Fachhochschule. 
 
Aufnahmevoraussetzung: 
 
1. Fachoberschulreife oder Berechtigung zum Be-

such der gymnasialen Oberstufe 
 
2. Die Aufnahme erfolgt bis zum vollendeten 21. Le-

bensjahr 
 
Gliederung der Ausbildung:  
 
2-jähriger Bildungsgang 
 
1. Jahr:  2 Tage Theorie;  
 3 Tage Praxis/Woche 
2. Jahr:  5 Tage Theorie/Woche 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abschluss mit der Fachhochschulreife 
 

Erzieher (Vollzeit und tätigkeitsbegleitend) 

Aufnahmevoraussetzungen 

• Fachoberschulreife oder eine gleichwertige Schulbil-
dung und eine abgeschlossene einschlägige Berufs-
ausbildung 

oder 

• Eine abgeschlossene nicht einschlägige Berufsaus-
bildung und für die Fachrichtung förderliche Tätig-
keit 

oder 

• Die Fachhochschulreife oder die allgemeine Hoch-
schulreife und eine für die Fachrichtung förderliche 
Tätigkeit 

 

Gliederung der Ausbildung 

Die Ausbildung findet in Vollzeit (3 Jahre mit theoreti-
schem Unterricht und praktischen Ausbildung) oder be-
rufsbegleitend (3Jahre theoretischer Unterricht an zwei 
Tagen) statt. 
 

Erwerb der Fachhochschulreife (FHR) 

Innerhalb der dreijährigen Ausbildung ist durch die Teil-
nahme am zusätzlichen Deutsch/Kommunikation- und 
Mathematikunterricht der Erwerb der FHR möglich.  
 

Arbeitsfelder der Sozialpädagogik 

1. Ausbildungsjahr: Tagesbetreuung von Kindern in 
KITA und Hort 

2. Ausbildungsjahr:  Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit 
oder Hilfe zur Erziehung oder Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen außerhalb der Kinder- und Ju-
gendhilfe 

3. Ausbildungsjahr: freie Wahl eines der Arbeitsfelder  
 

Abschluss als staatlich anerkannter 
Erzieher/in 


